
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1987/5/12 87/11/0099
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.05.1987

Index

90/02 Kraftfahrgesetz

Norm

KFG 1967 §37 Abs1;

KFG 1967 §43 Abs3;

KFG 1967 §52;

Rechtssatz

Die Behörde hat über einen Antrag, ein bestimmtes Kennzeichen zuzuweisen, - soweit nicht eine ausdrücklich

vorgesehene Ausnahme (§ 43 Abs 3, § 52 KFG) zum Tragen kommt - nicht bescheidförmig zu entscheiden (Hinweis auf

VfSlg 10312/1984
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